
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/1/27 98/16/0365
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1999

file:///


Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32 Steuerrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

32/06 Verkehrsteuern

32/08 Sonstiges Steuerrecht

33 Bewertungsrecht

Norm

AbgÄG 1994 Art8;

ABGB §764;

EndbesteuerungsG 1993 §1 Abs1 Z1 idF 1993/818;

EndbesteuerungsG 1993 §1 Abs1 Z2;

EndbesteuerungsG 1993 §1 Abs2 idF 1993/818;

EndbesteuerungsG 1993 §3;

ErbStG §12 Abs1 Z1 litb;

ErbStG §15 Abs1 Z17 idF 1994/680;

ErbStG §2 Abs1 Z1;

EStG 1988 §97 Abs1 idF 1993/012;

EStG 1988 §97 Abs2 idF 1993/012;

GrEStG 1987 §3 Abs1 Z2;

SteuerreformG 1993 Art2 Z1;

SteuerreformG 1993 Art2 Z2;

Rechtssatz

Tri>t der P@ichtteilsberechtigte mit dem Erben betre>end die Abgeltung des P@ichtteilsanspruches eine

Zahlungsvereinbarung, so wird dadurch der ursprüngliche - im Zeitpunkt der Entstehung des

Erbschaftsteueranspruches gegebene und damit maßgebliche - Inhalt des durch den P@ichtteilsanspruch begründeten

Schuldverhältnisses nicht berührt. Nach der Entstehung des Steueranspruches zwischen dem Erben und dem

P@ichtteilsberechtigten getro>ene Erfüllungsabreden vermögen den einmal entstandenen Steueranspruch nicht

aufzuheben oder zu modifizieren.
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